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Risikomanagement-System ORGA-RISK 
 

Als integraler Controlling-Bestandteil bezieht das Risikomanagement-System ORGA-RISK 

Daten aus den anderen Führungsteilsystemen. Damit wird sichergestellt, dass Unterneh-

mensziele, konkrete Planungsdaten sowie externe Informationen - wie beispielsweise die 

demographische Entwicklung oder das Gebäudeenergiegesetz mit seinen Implikationen - in 

das Risikomanagementsystem einfließen. Dadurch unterstützt ORGA-RISK die Koordina-

tion von Information, Planung und Kontrolle. 
 

Im Gegensatz zu anderen Risikofrühwarnsystemen ist ORGA-RISK als Gesamtsystem und 

nicht als reines Frühwarnsystem konzipiert. Das bedeutet, dass einerseits sehr viel Wert 

auf eine in sich geschlossene Systematik und andererseits auf eine umfangreiche Doku-

mentation gelegt wird. Der Systemaufbau des Risikomanagements berücksichtigt dabei die 

Kriterien des Qualitätsmanagements DIN ISO 9001:2000.  

Als datenbankgestütztes Risikomanagementsystem erfüllt ORGA-RISK alle aus Gesetz, 

Rechtsprechung, Satzung und aus Basel II erwachsenden und somit alle an Wohnungsun-

ternehmen aller Rechtsformen gestellten Anforderungen. 

 

Abbildung 1: Gesetzliche Grundlagen 

 
 

 

ORGA-RISK vereint planungsorientierte, indikatororientierte, signalorientierte und simula-

tionsorientierte Ansätze der Frühaufklärung mit Information, Planung (Basis-Planung, Sze-

nario-Planung, Risiko-Stresstest), Kontrolle (Soll-Ist-, Soll-Soll-Vergleiche, IKS, interne Re-

vision etc.) und weiteren Systemen sowie mit organisatorischen Prinzipien (Verantwortlich-

keitsmatrix, Dienstanweisungen, Dokumentation, Berichtswesen). 
 

Der verbreiteten Gliederung in abgrenzbare Teilbereiche (Frühwarnsystem, Controlling, 

IKS) wird ausdrücklich nicht gefolgt, es handelt sich bei dem hier vertretenen Ansatz viel-

mehr um die Nutzung aller Bestandteile des Controlling-Systems aus einer risikoorientier-

ten Perspektive! 
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1. Kennzahl- und indikatorbasierter Teilbereich der Frühaufklärung 

Innerhalb des Unternehmens richten sich die Beobachtungsbereiche nach der Geschäftstä-

tigkeit. Das beobachtete Umfeld unterteilt sich in den wirtschaftlichen Bereich, den techno-

logischen Bereich sowie den sozio-politischen Bereich.  

 
Abbildung 2: Beobachtungsbereiche 

 
 

 

Innerhalb der Beobachtungsbereiche werden Einzelrisiken identifiziert. Auf Unternehmens-

ebene beinhaltet dann der Risikokatalog alle als wesentlich eingestuften Einzelrisiken und 

ist nach Verantwortungsbereichen strukturiert.  

 

Den Einzelrisiken sind aussagekräftige Indikatoren und Schwellenwerte zugeordnet, diese 

werden als Ist- sowie als Planwerte erhoben. Dadurch lassen sich bestimmte Trends bei der 

Bilanzstrukturentwicklung , der Verschuldung, den Erlösschmälerungen oder den Leer-

standsquoten bereits aus den Vergangenheitsdaten aufzeigen. 
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Die internen Kennzahlen bilden den Verlauf der Unternehmensentwicklung ab und sind an 

das Gliederungsschema des jeweiligen Prüfungsberichts angelehnt. Zusätzlich werden wei-

tere wichtige interne Kennzahlen erhoben. Ihre Zusammenfassung finden die einzelnen 

Kennzahlen im Kennzahlensystem. Vordefiniert sind hier über 80 Kennzahlen, die jedoch 

beliebig erweiterbar sind. 
 

Wie bereits angeführt, manifestiert sich die Entscheidungsorientierung des Kennzahlensys-

tems unter anderem in der Darstellung bestimmter Trends. So verfügen viele Unternehmen 

über hohe Fluktuationsraten. Liegt beispielsweise die Fluktuationsrate mit 15% im Jahr 

2025 höher als der festgelegte Schwellenwert von 10%, sind Ursachenanalysen und Ge-

genmaßnahmen erforderlich. Entscheidend ist zudem, ob der Trend im Vergleich zum 

Start- oder Referenzjahr, z.B. 2020, ansteigend ist oder nicht. 

 

 
Abbildung 3: Schwellenwerte im Kennzahlensystem 

 
 

 

Beispielhaft kann in diesem Zusammenhang im Beobachtungsbereich Bestandsentwicklung 

das Risiko der Bestandsstrukturmängel auftreten. Das damit in Verbindung stehende 

Schadenspotenzial manifestiert sich in negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage durch:  
 

- erhöhten Instandhaltungsaufwand, 

- erhöhten Vermietungsaufwand, 
- erhöhte Mietausfälle, 

- Leerstände, 
- erhöhten Verwaltungsaufwand etc. 
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Anhand folgender Indikatoren kann auf ein derartiges Risiko geschlossen werden: 
 

- hohe Altersstruktur der Objekte, 

- hoher Instandhaltungsrückstau, 
- hohe Instandhaltungskosten, 
- viele Mängelanzeigen, 

- hohe Mieterfluktuationsrate. 
 

 
Abbildung 4: Einzelrisiko – Beobachtungsbereich - Verantwortlicher 

 
 

 

Die Einzelrisiken werden weiter konkretisiert, in dem die daraus resultierenden Schadens-

potenziale sowie deren Eintrittswahrscheinlichkeiten aufgezeigt werden. 
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Abbildung 5: Eintrittswahrscheinlichkeit – Schadenshöhe - Matrix 
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Abbildung 6: Operationalisierung von Eintrittswahrscheinlichkeit – Schadenshöhe 

Eintrittswahrscheinlichkeit Schadenshöhe 

0 nicht vorhanden 0% 0 nicht vorhanden 0 T€ 
1 unwahrscheinlich - 10% 1 unwesentlich - 10 T€ 
2 wenig wahrscheinlich - 30% 2 gering - 50 T€ 
3 möglich - 50% 3 mittel - 250 T€ 
4 sehr wahrscheinlich - 70% 4 groß - 1.000 T€ 
5 fast sicher - 100% 5 bedrohlich >1.000 T€ 

 

 

Die jeweilige Bewertung bzw. Einstufung eines Einzelrisikos ergibt sich aus dem Produkt 

der numerischen Bewertung der Kriterien „Schadenshöhe“ und „Eintrittswahrscheinlich-

keit“. Beispielweise wird ein Risiko mit geringer Schadenshöhe (2), aber sehr wahrscheinli-

chem Eintritt (4) als Risiko der Klasse 8 (2 x 4) eingestuft. 
 

 

 Rot eingestufte Risiken, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eintreten und gleichzeitig 

eine schwerwiegende Schadenshöhe nach sich ziehen können, sollen strikt vermieden wer-

den. Bei Feststellung derartiger Risiken ist sofortiger Handlungsbedarf gegeben. 

 Gelb eingestufte Risiken, die mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit eintreten und dabei 

gleichzeitig eine erhebliche Schadenshöhe verursachen können, sollen vermieden werden. 

Derartiger Risiken unterliegen einer regelmäßigen Beobachtung. 

 
Grün eingestufte Risiken, deren Eintritt eher unwahrscheinlich ist und die gleichzeitig eine 

geringe Schadenshöhe nach sich ziehen können, finden sich meist im operativen Bereich 

und werden durch Instrumente wie das Interne Kontrollsystem bzw. andere Regelungen und 

Anweisungen aufgedeckt und vermieden. 
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2. Planungsorientierte Ansätze der Frühaufklärung 

Wenn das Risikomanagement jedoch ausschließlich aus Einzelrisiken besteht und die dabei 

verwendeten Indikatoren – wie in der Wohnungswirtschaft weit verbreitet – primär aus Un-

ternehmenskennzahlen bestehen, werden Schwachpunkte offensichtlich: 
 

➢ Kennzahlen beschränken sich auf unternehmensinterne Vorgänge  

➢ Bei den Kennzahlen handelt es sich oftmals um Vorjahreswerte  

➢ Es handelt sich um aggregierte Kennzahlen (Durchschnittswerte) 

➢ Die Kennzahlen betrachten nur ein einzelnes Jahr!  

 

Kennzahlen sind zur Vorhersage „kaum geeignet“ (Uhlir, Helmut [1979], S. 89.).  
 

Kennzahlen beschreiben nur innerbetriebliche Zusammenhänge, Risiken von Wohnungsun-

ternehmen sind jedoch meist externer Natur. 
 

Vorjahreskennzahlen erlauben meist keinen Blick in die Zukunft und wenn doch, ist es für 

angemessene Reaktionen bereits zu spät (vgl. Klaproth, Thomas [2004], S. 46.).  
 

Bereits 1976 hat Müller-Merbach auf aggregierte Kennzahlen gestützte Früherkennungssys-

teme mit einem Waldbrand-Warnsystem verglichen, bei dem nur die Durchschnittstempe-

ratur im Wald gemessen wird. Systemimmanent würde erst dann ein Warnsignal abgege-

ben, wenn bereits ein großer Teil des Waldes in Flammen steht (vgl. Müller Merbach, Hei-

ner [1976], S. 163.) 
 

Ein Zeitpunktbetrachtung greift genauso zu kurz, wie eine Zeitraumbetrachtung von 3, von 

5 oder von 10 Jahren. Controlling und Risikomanagement müssen einen längeren Zeitraum 

überblicken. So kann z.B. eine bereits heute sinkende Bevölkerung am Standort erst in 30 

Jahren zu einer abnehmenden Wohnungsnachfrage führen! So soll die CO2-Neutralität bis 

2045 erreicht werden! 
 

Entscheidend ist hier, dass die Plankennzahlen des laufenden Jahres aus ORGA-PLAN in 

das Risiko-Managementsystem ORGA-RISK einfließen, hier vor allem in die Reportvorla-

gen. Nur mit aktuellen Zahlen, also mit Zahlen, die für das laufende Jahr geplant und per-

manent aktualisiert werden, kann ein Minimum der vom Gesetz geforderten Zukunftsorien-

tierung sichergestellt werden. 
 

Das Arbeiten mit Kennzahlen der Vorperiode ist nicht zukunftsorientiert. Frühaufklärung 

verlangt jedoch den Blick in die Zukunft. „‚Wir haben ein Risiko‘, kann ich ja nur erkennen, 

wenn ich es aus der Planung herauslesen kann“ (Dehyle, Albrecht in Binder, Christoph 

[2006], S. 132).  

Was macht das Unternehmen in der Zukunft? Welche Baumaßnahmen, Großinstandhal-

tungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind geplant? Welche Fremdfinanzierungsmittel 

sind nötig etc.? 
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Diese Fragen beantwortet die hier Basis-Planung genannte Normalplanung. Die Zukunfts-

orientierung erfordert beispielsweise, dass man sich bei den geplanten Fremdfinanzierungs-

mittel über die Höhe der dann anfallen den Zinskonditionen Gedanken macht. Genauso wie 

Überlegungen über die Fortschreibung der aus der Zinsbindung fallenden Darlehen anzu-

stellen sind. 
 

So sind in folgendem Beispiel die ab 2025 geplanten Neuvalutierungen bei: 

➢ LaBo-Darlehen mit 2,0% statt 0,5% 

➢ Hypothekenbankdarlehen mit 5,0% statt 4,0%     angesetzt. 

 

Abbildung 7: Neuvalutierungs-Zinssätze 

 

 

Bei denjenigen Darlehen, die 2023 aus der Zinsbindung fallen, sind die neuen Zinskondition 

schon vertraglich fixiert. Ab 2025 werden nach Ablauf der jeweiligen Zinsbindungsfristen 

Prolongationszinssätze von einheitlich 5,0% unterstellt.  

 

Abbildung 8: Prolongations-Zinssätze 

 

 

Diese Zinsänderungen sind im Finanzplan bereits berücksichtigt und damit Bestandteil der 

Basis-Planung! 
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Analoges gilt für die Instandhaltungsplanung, die selbstverständlich einer jährlichen Kos-

tensteigerung unterliegt! 

 
Abbildung 9: Instandhaltungskosten-Steigerung 

 
 

 

„Ein vollständiges Risikomanagementsystem beinhaltet eine risikoorientierte Planung“ 

(Geyer, Helmut [2022], S. 77). 

 

 

 

3. Signalorientierte Ansätze der Frühaufklärung 

Signale aus dem externen Umfeld werden gleichsam – soweit möglich – operationalisiert 

und quantifiziert.  
 

Die Wohnungsnachfrage wird beispielsweise durch die zukünftige Bevölkerungsentwicklung, 

die Baukosten und das Zinsniveau beeinflusst. Analog zu niedrigen Zinsen führen auch 

niedrige Baukosten zu einem günstigeren Angebot und beeinflussen damit auch die Nach-

frage nach Wohnraum positiv. Die Nachfrage nach Wohnraum ist zudem einkommensab-

hängig, weshalb die Pro-Kopf-Einkommen in ihrem Verlauf zu betrachten sind. 
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Abbildung 10: Einflussfaktoren der Wohnraum-Nachfrage (Just, Tobias [2003], S. 7.) 

 

 
 

 

Aus diesen Zusammenhängen haben wir externe Kennzahlen abgeleitet, die regelmäßig er-

hoben werden. Eine Verlinkung mit externen Informationsquellen, wie z.B. dem Statisti-

schen Bundesamt, ist bereits vorinstalliert. Diese Vorgehensweise dient der Trenddarstel-

lung externer Entwicklungen aus Gesellschaft, Politik, Recht und Wirtschaft und stellt somit 

einen wichtigen Aspekt der Abschätzung zukünftiger Unternehmensentwicklungen dar. 

Während starke Signale ausreichend sichtbar und konkret sind, um rechtzeitig spezifische 

Reaktionen entwickeln zu können, liefern schwache Signale bereits recht früh eher unge-

naue Hinweis auf künftige, schwerwiegende Ereignisse. 

Nach der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes müssen neu eingebaute Heizungen ab 2024 

einen Anteil von mindestens 65 Prozent regenerativer Energien vorweisen. Während viele 

Unternehmen versuchen werden, sich an vorhandene Fernheizungsnetze anzuschließen, 

müssen andere auf Überlegungen zur Wärmepumpe zurückgreifen. 

Obwohl diese gemeinhin als Heizungsgesetz bezeichnete Novelle des GEG unschwer als 

starkes Signal zu werten ist, scheint es noch nicht überall angekommen zu sein. Das ist 

schwer nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass das neue GEG bereits bei Unternehmen 

mit 1.100 bis 1.300 Wohnungen mit Kosten (ohne Förderungen) von 13,0 bis 22,0 Mio. € 

zu Buche schlägt. 

Wesentlich schwerer zu operationalisieren sind schwache Signale aus welt-, europa- oder 

bundespolitischen Entwicklungen. Nur wenige haben bereits 2009 – im Gegensatz zu Dan 

Kipley, dem Autor des nachfolgenden Zitats - Signale der russischen Politik richtig zu deu-

ten gewusst: 

Beispielsweise ist zu beobachten, dass Russland in den nächsten Jahren eine immer wichtigere 

Rolle in der weltweiten Energieversorgung spielen wird. Angesichts der derzeitigen Politik der 

russischen Führung sind treffsichere Prognosen, wie sich die russische Politik auf die globale 

Energieversorgung auswirken wird, jedoch nur schwer anzustellen. 
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Unternehmen, die direkt oder indirekt von der russischen Energieversorgung betroffen sein 

könnten, würden die Politik der russischen Führung als „schwache Signale“ betrachten. Daher ist 

es extrem wichtig, dass die KMU [kleine und mittlere Unternehmen, P.D.] auf diese Signale rea-

gieren, solange sie noch schwach sind, anstatt erst dann, wenn sie mit der Zeit stärker werden 

und somit die Reaktionszeit für die Unternehmen begrenzen, klar und eindeutig reagieren zu 

können (vgl. Kipley, Dan [2009], S.16, eigene Übersetzung). 

 

Die Wahrnehmung dieser Signale obliegt gemeinhin den Führungskräften des Unterneh-

mens, die z.B. auf Verbandstagen, Messen oder durch Sichtung der einschlägigen Fachlite-

ratur ein permanentes Scanning of the business environment (Aguilar, Francis J. [1967]) 

betreiben. 

 

 

 

4. Szenario-Planungsorientierte Ansätze der Frühaufklärung 

Unabhängig davon, ob Signale stark oder schwach sind, werden sie als solche erkannt, 

müssen sie bewertet werden! 

„Die angestrebte Extraktion von schwachen Signalen macht es erforderlich, Daten auf Ihren Ge-

halt zu prüfen, d. h. mögliche künftige Auswirkungen abzuschätzen. Zu diesem Zweck sind stän-

dig Fragen nach einem Folge-Geschehen (Fragen der Art: Was geschieht, wenn ... ?“) zu 

beantworten. Daher sind die Eingangsdaten eines Frühwarnsystems mit einem Modell der Un-

ternehmung zu konfrontieren. (Es ist äußerst fraglich, inwieweit hierbei Teilmodelle in Betracht 

kommen, im Regelfall sind von strategischen Diskontinuitäten und den Reaktionen mehrere 

Funktionalbereiche betroffen.)  

Deshalb sind mögliche Wege zum Aufbau eines Gesamtmodells der Unternehmung (bzw. ei-

nes bereichsübergreifenden Modells) zu analysieren“ (Gernert, Dieter [1979], S. 149). 

 

Was bietet sich für ein bereichsübergreifendes Modell bzw. für ein Gesamtmodell der 

Unternehmung besser an, als ein periodenübergreifend vollintegriertes Unternehmenspla-

nungsmodell, das sich am Jahresabschluss orientiert und neben dem Bilanzplan, dem Wirt-

schaftsplan auch den Finanzplan beinhaltet! 

 

 
Abbildung 11: Bestandteile der periodenübergreifenden vollintegrierten Unternehmensplanung 
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Szenario-Planungen oder Risiko-Stress-Tests beinhalten sogenannte ceteris-paribus-Analy-

sen.  

Das bedeutet, dass alle geplanten Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, alle 

geplanten Mieterhöhungen, Darlehensaufnahmen etc. innerhalb der integrierten Unterneh-

mensplanung in einem ersten Schritt als Basisplanung beibehalten werden. 

In einem zweiten Schritt werden einzelne Szenarien oder Risiken identifiziert, kostenmäßig 

bewertet und in der integrierten Unternehmensplanung auf die Basisplanung aufgesetzt. 
 

Im Ergebnis zeigen derartigen Simulationen die finanziellen Auswirkungen der jeweils auf 

die Basisplanung aufgesetzten Szenarien oder Risiken für das Unternehmen mit einem Pla-

nungshorizont von 30 Jahren. 

 

Die Berücksichtigung des Heizungsgesetzes als starkes Signal verlangt von Unternehmen, 

die keine Anschlussmöglichkeiten an ein kommunales Wärmenetz haben, sich mit Wärme-

pumpen-Lösungen auseinanderzusetzen. 
 

Ein Unternehmen hat beispielsweise dazu zunächst pro Wohnanlage über die Anzahl der 

Wohnungen die Anzahl der Heizkörper ermittelt. Neben der m²-Wohnfläche sind die Hei-

zungsart, deren Effizienzklasse sowie die aktuellen Verbräuche je m² dokumentiert. In Zu-

sammenarbeit mit einem Heizungsprojektanten erfolgte dann die Kostenschätzung für Wär-

mepumpen im Geschosswohnungsbau auf Basis der KW Heizleistung. 
 

Bei den Heizkörpern wurden 900,00 € pro Stück unterstellt, die Kostenermittlung für Wär-

mepumpen ergab 1.900,00 € pro KW, die Summe aus beiden wurde mit 20% Planungskos-

ten beaufschlagt sowie ein hydraulischer Abgleich mit 300,00 € pro Wohnung hinzuaddiert. 

 
Abbildung 12: Kostenschätzung Wärmepumpen-Lösung 

 
 

Die Daten wurden nach bautechnischen, finanziellen sowie zeitlichen Gesichtspunkten in 

ORGA-INVEST abgebildet. 
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Abbildung 13: Datenberücksichtigung Wärmepumpen-Lösung in ORGA-INVEST 

 
 

 

Zusammen mit den anderen geplanten Investitionsmaßnahmen und den damit in Verbindung 

stehenden Afa-Perioden, Bestandsdatenänderungen (Wohnungen, Gewerbeeinheiten, Flä-

chen), Mietänderungen sowie BK / HK – Änderungen fließen die Daten von ORGA-INVEST  

in die Basis-Planung ein. 
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Abbildung 14: ORGA-INVEST 

 
 

Oben genannte Kosten wurden mehrheitlich als Modernisierungskosten deklariert, in der 

Basis-Planung finden sie deshalb innerhalb der Position Grundstücke mit Wohnbauten als 

Zugänge Modernisierung Gebäude Berücksichtigung. 

 

Abbildung 15: Basis-Planung 

 
 

 

Die Aggregation aller Investitionen und Teilpläne führt auf Unternehmensebene dann zu 

folgenden Finanzplanergebnissen: 
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Abbildung 16: Finanzplan 2024 - 2040 

 
 

 

Zusammenfassend zeigt sich für die Jahre ab 2041 folgendes: 

Abbildung 17: Finanzplanergebnisse 2041 - 2054 
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Es erscheint in diesem Zusammenhang notwendig, sich zu verdeutlichen, welche „Risiken“ 

das eigene Unternehmen überhaupt zu schultern in der Lage ist. Dies führt zum Prüfungs-

standard 981 (für freiwillige Prüfungen) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 981), 

der neben Angaben zu Risikotoleranz und Risikoappetit auch Angaben zur wichtig erschei-

nenden Risikotragfähigkeit fordert. 
 

„Das Risikotragfähigkeitskonzept gibt (...) den „Abstand“ der aktuellen Situation des Unterneh-

mens zur kritischen Situation – der „bestandsgefährdenden Entwicklung“ durch eine geeignete 

Kennzahl an.“ (Gleißner, Werner und Wolfrum, Marco [2019], S. 30). 

 

Zur Darstellung der Risikotragfähigkeit bei Risikoaggregation - sprich bei der Kombination 

von Risiken - schlägt Gleißner die Integration der Risiken (hier z.B. R1 bis R6) in den Wirt-

schaftsplan (Plan-G&V) vor (vgl. Gleißner, Werner [2017]: S. 10). 

 
Abbildung 18: Risikointegration in die Plan-G&V 

 
 

Zinsänderungen prozentual mit dem jährlichen Zinsaufwand zu verknüpfen, stellt bei Woh-

nungsunternehmen eine zu starke Vereinfachung dar. Aufgrund der üblicherweise langen 

Zinsbindungen sind nicht alle Darlehen jährlich von Zinsänderungen betroffen, sondern nur 

diejenigen, deren Zinsbindungsfrist ausläuft. Risiken, die den Finanzbereich betreffen 

(Zinsänderungsrisiko etc.), werden daher besser via Darlehensrechner simuliert und in die 

Plan-G&V sowie den Finanzplan integriert. 
 

Wenn bei bestandsgefährdenden Risiken die Illiquidität im Mittelpunkt der Betrachtung 

steht (wie Gleißner selbst anführt, vgl. obigen Exkurs: Bestandsgefährdung und 

Covenants), bietet sich als Ort zur Integration von Risiken im Gegensatz zur vorstehend 

genannten Plan-G&V eher der Finanzplan an: 
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Abbildung 19: Risikoaggregation im Finanzplan 

 

R1 R2 R3 R4  

 

R5 R6 R7 R8 R9 

 R10 R11 R12 R13 R14 
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5. Projektdokumentation 

Die Dokumentation des Überwachungssystems und der in diesem Zusammenhang veran-

lassten Maßnahmen resultieren aus den Vorgaben des § 91 Abs. 2 i.V.m. § 93 Abs. 1 AktG. 

Notwendig ist nicht nur die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagement-

systems. Vielmehr wird grundsätzlich die „Ausschöpfung aller verfügbaren Informations-

quellen tatsächlicher und rechtlicher Art“ gefordert, um dadurch die Vor- und Nachteile be-

stehender Handlungsoptionen sorgfältig abschätzen und erkennbaren Risiken Rechnung 

tragen zu können (Schmidt, Joachim [2020], S. 416 unter Verweis auf BGH [2008], S. 1). 

Ohne Dokumentation lässt sich das schwer nachweisen! 
 

 

a) Risikomanagementhandbuch 

Aus diesem Grund ist ein Risikomanagement-Handbuch zu erstellen. Es enthält die Syste-

matik des Risikomanagementverständnisses. Durch die Berücksichtigung aller für das Un-

ternehmen relevanten Aspekte des Risikomanagements ist die Dokumentation und Nach-

vollziehbarkeit durch die Risikomanagement-Software in Verbindung mit den Risikoreports 

sowie dem Risikomanagement-Handbuch gewährleistet. 
 

 

b) Verantwortlichkeiten 

Führungskräfte und Mitarbeiter sind für die ordnungsmäßige Einhaltung der im Risikokata-

log zur Risikoüberwachung vorgegebenen Regelungen zuständig und verantwortlich. Der 

Risikomanagementbeauftragte sorgt für eine angemessene Information der betroffenen 

Führungskräfte und Mitarbeiter. Daneben zählen die ständige Verbesserung des Risikoma-

nagementsystems, des Handbuchs sowie der Änderungsdienst zu seinen verantwortlichen 

Aufgaben. Die Geschäftsleitung stellt dazu die Bereitstellung aller technischen, personellen 

und organisatorischen Voraussetzungen sicher. 

Die einzelnen Verantwortungsbereiche sind der Verantwortlichkeitsmatrix zu entnehmen. 

Diese bietet einen zusammengefassten Überblick über alle nach Verantwortungsbereichen 

gegliederten Einzelrisiken, die jeweilige Risikoeinstufung sowie den jeweiligen Reporting- 

und Überwachungsturnus. 
 

 

Abbildung 20: Verantwortlichkeitsmatrix 
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c) Risiko-Reporting 

Wesentlicher Bestandteil der hier vertretenen Risikomanagement-Systematik ist das Be-

richtswesen, neudeutsch Reporting. Im Gegensatz zu ausschließlich EDV-gestützten Risiko-

frühwarn- bzw. Risikomanagementsystemen wird mit dem Risikoreporting versucht, das 

Bewusstsein der verantwortlichen Führungskräfte und Mitarbeiter zu schärfen. Die Vorga-

ben zum Risikoreporting führen dazu, dass beim Abfassen der Reports von den verantwort-

lichen Führungskräften und Mitarbeitern grundlegende eigene Überlegungen zur Risikositu-

ation des Unternehmens angestellt werden.  

Darüber hinaus ist es von größter Wichtigkeit, Risiken verursachungsgerecht zuordnen zu 

können. Dazu sind meist nur die Mitarbeiter „vor Ort“ in der Lage. Rein EDV- bzw. kenn-

zahlgestützte Frühwarnsysteme sind hierzu nur bedingt geeignet. So lässt sich beispiels-

weise aus der Kennzahl „Leerstandsquote“ nicht ablesen, ob es sich um lagebedingte, um 

ausstattungsbedingte oder um rein mieterbedingte Ursachen handelt. Genauso wenig sind 

Unterschiede an verschiedenen Standorten festzustellen, da die Kennzahl „Leerstands-

quote“ über alle Bestandsobjekte und Risikoursachen aggregiert ist. Nur ein vom verant-

wortlichen Mitarbeiter verfasstes Risikoreporting kann daher verursachungsgerechte Aussa-

gen zu Einzelrisiken treffen und damit unternehmerischen Fehlentscheidungen vorbeugen. 

 

Zur Lösung dieser Problematik enthält unser Risikofrühwarnsystem für jeden Verantwor-

tungsbereich die relevanten Beobachtungsbereiche und Risiken sowie Angaben zum Repor-

tingturnus. Nach diesen Angaben erfolgt vom jeweiligen Verantwortlichen ein Risikoreport 

aus seinem Verantwortungsbereich. Die einzelnen Reports werden dann vom Risikoma-

nagementbeauftragten Herrn Riskman bzw. seiner Vertretung regelmäßig auf ihre fristge-

mäße Abgabe hin überprüft und gesichtet.  

Der Report wird aus dem Einzelrisikoerfassungsbogen über den Button „Report erstellen“ 

generiert. Dabei öffnet sich automatisch eine auf das Risiko abgestimmte Reportvorlage. 

Diese enthält die Mindestanforderungen zur Erstellung der Reports. Die Reports finden sich 

auf dem Server im Verzeichnis „Risikoreports“. 

 

Es finden zwei Arten von Risikoreports Verwendung. In ORGA-RISK sind alle gängigen 

immobilienwirtschaftlichen Risiken hinterlegt. Darunter fallen solche Risiken, die grundsätz-

lich jederzeit auftreten können und von der temporären unternehmerischen Situation der 

Stadtbau abhängig sind. Diese kennzahlinduzierten bzw. regelmäßig veränderlichen Risiken 

sind der Verantwortlichkeitsmatrix zu entnehmen und nach Berichtsturnus zu reporten. 

Derartige Reports werden als Turnus-Reports bezeichnet. 

Im Gegensatz dazu stehen die Systemrisiken. Sie betreffen z.B. organisatorische Regelun-

gen (Arbeitsabläufe, Dienstanweisungen etc.) und sind somit nicht permanenten Verände-

rungen unterworfen. Risiken dieser Art werden daher bis zu Ihrer Änderung nur einmalig 

reportet und dann aus der Verantwortlichkeitsmatrix genommen. Diese Reports werden 

System-Reports genannt. 

 

Neben den Risikoreports werden kurzfristig auftretende Risiken, neu auftretende Risiken 

oder Risikoänderungen als Kurz-Report unverzüglich dem Risikomanagementbeauftragten 

in Schriftform entweder per Mail oder in Papierform gemeldet.  
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Als zweite Möglichkeit können derartige Risiken als Bestandteil des regelmäßigen Berichts-

wesens weitergegeben werden. 

Unabhängig von der Darstellung als Kurz-Report oder als regelmäßiges Reporting (Berichts-

wesen) wird eine kurze Darstellung des Risikos, soweit möglich eine monetäre Einschät-

zung des Risikos sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliche Gegenmaßnahmen be-

richtet.  

 
Abbildung 21: Risiko-Report 

 
 
 

Innerhalb der Reporting-Vorlagen erläutern Textmodule, wie der jeweilige Bericht zu erstel-

len ist und leiten somit durch die Berichtserstellung. Neben der allgemeinen Vorgehens-

weise ist genau beschrieben, welche Inhalte in welchem Umfang zu beschreiben sind.  
 

Um die Berichtserstellung zu vereinfachen, sind die jeweiligen Indikatoren und die vorge-

schlagenen Gegenmaßnahmen in der Berichtsvorlage enthalten. 

 

Ohne Dokumentation und ein engmaschiges Berichtswesen erfüllt das Risiko-Management 

nicht die gesetzlichen Anforderungen. Hinsichtlich der Rechtsprechung zum Risiko-Manage-

ment sei auf zwei weitere Urteile verwiesen (Landgericht München [2007], Az: 5 HKO 

15964/06 sowie Kammergericht Berlin [2004], Az: 2 U 191/02). 
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6. Organisatorische Regelungen und Internes Kontrollsystem (IKS) 

Das Interne Kontrollsystem greift auf die bereits im Unternehmen verwendete Systematik 

zurück und beinhaltet beispielsweise folgende organisatorische Regelungen: 

 

➢ Funktionstrennung nach Verantwortlichkeiten 

➢ Vier-Augen-Prinzip 

➢ Unterschriftsregelungen 

➢ Zuordnung von Wertgrenzen 

➢ Verteilung von EDV-Zugriffsrechten 

➢ Prozessbeschreibungen zu Arbeitsabläufen 

➢ Stellenbeschreibungen 

➢ Arbeits- und Dienstanweisungen 

➢ Belegwesen etc.  

 

Aus Gesichtspunkten des Qualitätsmanagements ist das Risikomanagement durch eine all-

gemeine Dienstanweisung für alle Mitarbeiter verbindlich in Kraft zu setzen. Eine einheitli-

che Informationsbasis aller Mitarbeiter wird damit sichergestellt.  

 
Abbildung 22: Dienstanweisung 
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